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Praxisfragen | Management

Wenn dem Strafbefehl der
Führerscheinentzug folgt
Unzulänglichkeiten beim technischen Zustand oder beim Einsatz von Fahrzeugen im
Strassenverkehr ziehen in der Regel eine Anzeige nach sich. Nicht bewusst ist vielen, dass

dem Strafbefehl auch der Entzug des Führerscheins folgen kann.

Urs Rentsch

Vergehen im Strassenverkehr werden in

leichten Fällen mit einer Ordnungsbusse
bestraft. Die Busse kann vor Ort oder

gegen Rechnung bezahlt werden und

ergibt für den Verursacher direkt keine

weiteren Konsequenzen. Eine Ordnungsbusse

spricht der kontrollierende Polizist

anhand der Ordnungsbussenliste aus; die
Höhe des Betrages ist in der Liste

festgelegt.

Strafbefehl mit Einsprachefrist
Ist ein Vergehen nicht in der Bussenliste

aufgeführt und/oder nimmt eine grössere

Tragweite an, folgt die Strafanzeige.
In der Kontrolle stellt der Polizist den
Tatbestand fest und rapportiert diesen
zuhanden der Staatsanwaltschaft. Diese

Behörde erhebt Anzeige gegen den Fehlbaren,

was diesem mit einem Strafbefehl

mitgeteilt wird. Ein Strafbefehl enthält die

Art und den Ort des Vergehens, die Höhe
des Bussenbetrages und allfällige
Schreibgebühren sowie eine Rechtsmittelbelehrung.

In der Rechtsmittelbelehrung wird
mitgeteilt, wie und in welchem Zeitraum

(Einsprachefrist) gegen diesen Strafbefehl

Einsprache erhoben werden kann.

Schwere Fälle und Wiederholung
Erhebt der Schuldige keine Einsprache
während der festgelegten Frist und
bezahlt die Busse, anerkennt er sein Vergehen.

Fälle, welche die Verkehrssicherheit
nicht oder nur geringfügig gefährden,
sind in diesem Moment abgeschlossen.
Nicht jedoch, wenn eine Gefährdung
anderer Verkehrsteilnehmer eingetreten
oder möglich gewesen wäre. Hier leitet
die Staatsanwaltschaft die Unterlagen an

die Administrativbehörden weiter, welche
weitere Massnahmen verfügen.
Massgebend sind dabei die Schwere des

Vergehens und der fahrerische Leumund des

Schuldigen. Wird ein Fall als leichte

Widerhandlung eingestuft und hat sich

der Fahrer nicht anderes zuschulden kommen

lassen, wird eine Verwarnung mit
einer Bewährung ausgesprochen. Schwere

Fälle und Wiederholungstaten in der

Bewährung führen zu Entzug des
Führerausweises.

Tatbestand genau abklären
Ein Beispiel eines Falles von Landwirt X:

Er transportierte ungesicherte Siloballen
auf einem Feldweg und wurde angezeigt.

Für ihn war die Sachlage eindeutig.

Er bezahlte die Busse. Relativ überraschend

kam dann der Entscheid der
Behörde, welche seinen Führerausweis

aufgrund einer mittelschweren
Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsge-
setz einziehen wollte. Mit einigem
Aufwand musste X beweisen, dass sein

Vergehen (Feldweg, kurze Strecke, keine

Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer)

nur eine leichte Widerhandlung
darstellt. Die Behörde anerkannte die
Umstände und verwarnte X mit einer

Bewährungsfrist von zwei Jahren. Daraus

ist abzuleiten, dass sich eine genaue
Abklärung des Tatbestandes und der

Konsequenzen eines Strafbefehles lohnt. Ist

eine Weiterleitung an die Administrativbehörde

explizit im Strafbefehl erwähnt,
muss man mit einem Entzug des
Führerausweises rechnen. In allen Fällen hat
der Schuldige jedoch das Recht, gegen
die verfügten Massnahmen Einsprache
zu erheben. Die Rechtsmittelfrist ist zu

beachten.

Auskünfte zum landwirtschaftlichen Strassenverkehr

sind beim SVLT in Riniken erhältlich.
Telefon 056 462 32 00.
Mehr Infos auf www.agrartechnik.ch

Nur leichte oder schwere Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz? Wichtig ist die
genaue Abklärung des Tatbestandes. Bild: Kapo st Gallen
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